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Im Namen des Deutschen Volkes 

In der Strafsaehe gegen den Mechaniker G C 
zuletzt in Magdeburg, derzeit in dieser Sache in St rajhajt im 
Strafgefangenenlager r in Börgermoor, . 

wegen Verbrechens gegen den § 4 Volksschddl vo in Verbindung mit 
Diebstahl i.R. ' . . 

. hat das Reichsgericht, 3.StrajSenat, in der SitZung 
vom 12, November 19w2, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Reichs gerichtsrat Dr.Hartung als Vorsitzender 
und die Reichsgerichtsräte Dr„Froelich, . 

Dr.K6llensperger, Schaefer II, Paul , 
als Beamter der Staatsanwaltschaft: 

der LandgerichtSdirektor Fränkel, 
als Unkundsbeamter der Geschäftsstelle: 

der Sekretär Kuklok, . 

auf die Nicht igke itsbeschwerde des Oberreichsanwalts beim 
Reichsgericht nach runde icher Verhandlung für Recht erkannt: 

Das Urteil des Sbndergerichts in M' a g d e b u r g . vom 15.Juli 
1942 wird im Strafaus$pruch aufgehoben. Der Angeklagte wird zum 
Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte vor= 
Ur teilt. ' . 1 

' Dem Angeklagten werden die Kosten dieses Verfahrens außer= 
legt. . ~ . 
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Das Sondergericht hat den Angeklagten wegen eines fortgesetzt= 
ten Verbrechens gegen den § «4 Volksschädlvo in' Verbindung mit 
Diebstahl im Rückfall als gefáhrl chef Gewohnheitsverbreeher zu 
zwölf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren .Ehrverlust verurteilt und 
seine Si cherungsverwahrung angeordnet. 

ı Die Nicht igkeitsbeschwerde richtet sich gegen den Strafaus= 
Spruch; sie hält die Verurteilung zum lade jür geboten. Ihr ist _ 
stattzugebenß . 

Das Sonderger tcht hat rechtlich bedenkenfrei hachgewiesen, 
daß der Angeklagte ein Volksschädl Ing und ein gefährlicher Gewohnt= 
heitsverbreeher ist. .Es hat auch die Frage erörtert, ob gegen ihn 
die Tbdesstrafe zu verhängen sei, und hat hierzu ausgeführt, daß' 
im Hinblick auf die aufgezählten .Erschwerungsgrunde ıınur mit Be 
denken von der TOdesstrafe abgesehen werde". Dafür, daß das Son= 
dergerieht gegen den Angeklagten nicht die Todesstrafe, sondern 
eine Zuchthausstrafe von zwölf Jahren verhängt hat, führt es eine 
Reihe. von HilderungsgrUnden an. Diese halten jedoch einer Nach: 
prüfung nicht stand. ı 

Die Verdienste, die sich der Angeklagte vor Jahren um die 
Bewegung erworben hat, verblassen vor der Schwere seiner Verjeh= 
lungen, deren er sich kurz nach der Uachtube rnahme und seither 
schuldig gemacht hat. Denn die Gelegenheit zur Bewährung, die ihm 
nach der Machtübernahme geboten wurde, hat er nicht ausgenutzt , 
vielmehr die Vertrauensstellung,' die ihm trotz seiner vielen 
Vorstrafen eingeräumt worden war, míßbraucht. Dadurch hat er be: 
wiesen, daß er die Grundsätze der Bewegung, die er nach außenhin 
vertreten hat, in seinem eigenen Leben einzuhalten nicht willens 
gewesen- ist. Daß sieh der Angeklagte im ersten Weltkriege ,frei= 
willig zum Wehrdienst gemeldet hat und. nach seiner Behauptung ver± 
sucht hat, die Wehrwurdigkeit wieder zu erlangen, vermag .an dem ı 

Bilde einer für die volksgemeinschajt wertlosen .Persönlichkeit 
ebensowenig zu ändern wie der Umstand, daß der Angeklagte unter 
dem Drucke der gegen ihn sprechenden Beweise geständig gewesen 
ist und, wie das Urteil anfuhr t, ııanscheinend' auch Reue Uber Set= 
ne nunmehriger Straftaten empfindet. Daß die 18 Vorstrafen,dte 
der nun 44 Jahre alte Angeklagte bisher erlitten hat, zum Zeil 
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weit zurückliegen, kann nicht als mildernder Umstand berucksich= 
tagt werden, ebenso auch nicht, daß der Angeklagte die zuchthaus= 
strafe von 1 1/2 Jahren, die das Landgericht in Hildesheim mit 
Urteil vom 28.Januar 1942 wegen Rüchfalldiebstahls verhängt, hat, 
noch nicht angetreten hat und daß dieses Gericht als Berufungs= 
Gericht die vom .VErstrichter verhängte .Strafe wesentlich erhöht 
hat. Unter den .ErschwerungsgrUnden führt das Sondergericht zu= 
treffend aus, der Angeklagte nahe es absichtlich unterlassen, 
diese Zuchthausstrafe anzutreten, so ~daß ihm Notlage nicht Zuge= 
billigt werden könne. Gerade die Tatsache, daß der Angeklagte 
schon ganz kurze Zeit nach Verhängung dieser Zuchthausstrafe 
neuerlich rückfällig geworden ist, beweist die sich steigernde 
verbrecherische willensrichtung, so daß auch dem Umstande keine 
wesentl iche Bedeutung zukommt, daß es sich bei den Vorstrafen des 
Angeklagten teilweise um nicht besonders schwere verfehlungen ge= 
handelt hat. ` - ' . 

Sowohl der § 4 VolksschädlvO wie auch der 5' l des Gesetzes 
zur .Änderung des Retchsstrafgesetzbuches vom 4.September 1541 
RGB1 I s.549 lassen hier die Ibdesstraje zu. Wenn ein gejährli= 
eher Gewohnheitsuerbrecher, wie es der Angeklagte ist, sich 
fortgesetzt handelnd unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand 
verursachten außergewöhnl chef Verhältnisse des Diebstahles an 
Koffern von Reisenden und damit, wie das Sondergericht annimmt, 
ııäußert gemeiner und verwerft icher Taten', schuldig gemacht hat, 
so müßten ganz besondere Umstände vorliegen, die berechtigen war= 
den, von der schwersten im §' 4 volksschädlvO angedrohten Strafe \ 

abzusehen. `Solche Umstände 1 gegen nicht vor. Das Bedürfnis nach 
Schutz der Verkehrssicherheit, das durch die Kriegszeit nur noch 
gesteigert ist, erfordert hier unbeugsame Strenge. Nach den .Er= 
gebnissen der verhandlung ist aber auch die Überzeugung begründet, 
daß der Angeklagte nach seiner ganzen PerSönlichkeit' ,nur die ı 

volksgemeinschaft~ so gefährlich ist, daß sie nur durch seinen 
Tod vor ihm geschützt' werden kann. Denn der Angeklagte ist in 
immer *âteiyendem Maße dem Verbrechen verfallen. Keine Strafe hat 

'ihn bisher zu bessern ~vermocht. Das verhalten, das zu dem Jetzt= 
gen Verfahren fiejflhrt hat, beweist, daß seine verbrecherische 
Tatkraft ungebrochen ist; nur .durch seinen Tod kann die VO1ks= 
gemeinschaft vor ihm geschützt werden. Auch hier ist demltm Krie- 
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ge geste iger ten  Schutz: und Siihnebediirjnis Rechnung zu t ra :  
gen. 

Da d i e  tatsächlichen Feststel lungen des angefochtenen 
Ur te i l s  ausreichen, wn i n  der Sache selbst ' z u  entsche öden . 

( §  55 Abs .4  ve vom 21 .Februar 1940 RGBI I S.-405), und d i e  Verur= 
T e i l u n g  zum Tode sowohl nach dem 6' 1 des Gesetzes vom 4..S'eptem= 
bei 1941 w i e  auch nach dem § 4 volksschäd.1 VO geboten i s t ,  is t  
der  Angeklagte e i n  Tode zu verur te i len.  

D i e  Entscheidung ü b e r  den Verlust  der bürgerlichen E7ırenreeh= 
t e  beruht auf' dem .5 32 StGB. D i e  Kostenentscheidung entspricht dem 
§ 465 Abs.1 sıpo. . 

gez. : Hartung Froel ich  . 

. Paul 
Kell en spe rge r 


